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Bundesministerium fur Finanzen 
Johannesgasse 5 
1010 Wien 

Begutachtungsentwurf zur Aufsichtsreform 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir beziehen uns aufIhr E-Mail vom 15.04.2019, mit dem Sie uns den oben 
genannten Begutachtungsentwurf übermittelt haben, und nehmen dazu Stellung 
wie folgt: 

Zu § 2 Abs. 3 Z 10 FMABG (Zuständigkeit f"tir das Rechnungslegungskon­

trollgesetz) 

Nach den Erläuterungen zu § 2 Abs. 3 Z 10 FMABG soll die Zuständigkeit fur 
das Rechnungslegungskontrollgesetz von der FMA auf die Abschlussprüferauf­
sichtsbehörde übertragen werden. Allein durch den im Begutachtungsentwurf 
vorgeschlagenen Entfall der Ziffer 10 in § 2 Abs. 3 FMABG ändert sich nichts an 
der Zuständigkeit der FMA. Vielmehr müsste ergänzend zu der vorgeschlagenen 
Änderung im FMABG auch noch das Rechnungslegungs-Kontrollgesetz (RL­
KG) dahingehend angepasst werden, dass die FMA durchgängig durch die nun­
mehr zuständige Abschlussprüferaufsichtsbehörde als zuständige Behörde ersetzt 
wird. 

In diesem Zusammenhang weisen wir auf die praktisch höchst bedeutsame Mög­
lichkeit eines Pre-Clearance-Verfahrens entsprechend den Empfehlungen der 
ESMA hin. Derzeit ist ein entsprechendes Verfahren bei der FMA eingerichtet. 

Im Zuge der Übertragung der Zuständigkeit fUr das Rechnungslegungskontroll­
gesetz sollte daher sichergestellt werden, dass dieses bewährte Verfahren auch bei 
der Abschlussprüferaufsichtsbehörde eingerichtet ist. 

Zu § 8 FMABG (Aufsichtsrat der FMA) 

Nach Abs. I soll die Gesamtzahl der Mitglieder des Aufsichtsrates der FMA von 
zehn auf sechs Personen reduziert werden, wobei die Kooptierung zweier von der 
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Wirtschaftskammer Österreich namhaft gemachter (nicht stimmberechtigter) Mit­
glieder entfallen soll. Den Erläuterungen zufolge soll dies der "Verschlankung 
der Struktur des Aufsichtsrates" dienen. 

Mit diesen Änderungen würden die beaufsichtigten Unternehmen ihre Vertretung 
im Aufsichtsrat der FMA und damit jegliche Kontrollmöglichkeit in diesem Gre­
mium verlieren. Dennoch sollen sie ihrer Pflicht, (neben dem Beitrag des Bundes) 
die Kosten der Beaufsichtigung zu tragen, weiterhin unvermindert nachzu­
kommen haben. 

Das Ziel der Strukturverschlankung kann jedenfalls nicht ausschließlich zu 
Lasten derjenigen Beteiligten gehen, die fiir die Kosten der Aufsichtstätigkeit auf­
kommen müssen. Die Bestimmungen über das Recht der Wirtschaftskammer 
Österreich zur Namhaftmachung zweier Mitglieder des Aufsichtsrates der 
FMA sollten daher in Abs. I und den darauf folgenden Bestimmungen beibe­

halten werden. 

Zu § 28 FMABG (Inkrafttreten) 

§ 22 Abs. I a, I b und 2, der die aufschiebende Wirkung von Beschwerden gegen 
Bescheide der FMA regelt, ist sowohl in Abs. 40 (Inkrafttreten am 01.01.2020) 
als auch in Abs. 4 1  (Inkrafttreten mit 01.09.2019) angefiihrt. 

Um Unklarheiten bezüglich des Inkrafttretens zu vermeiden, sollte fiir § 22 Abs. 
la, I b und 2 eine eindeutige Bestimmung über das Inkrafttreten gefunden 
werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Louis Norman-Audenhove 
Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs 
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